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Die Vollversammlung der Ärztekammer für Niederösterreich fasst am 06.12.2023 gemäß 

§ 80 Z. 6 Ärztegesetz 1998, BGBl I Nr. 169/1998, idF BGBl I Nr. 108/2023 folgenden 

Beschluss zur Umlagenordnung der Ärztekammer für Niederösterreich: 

1. In Art. III.A werden die Beträge in der Tabelle wie folgt ersetzt: 

"8,50" durch "12,50"  "11,70" durch "27,50" 

"8,80" durch "12,50"  "12,30" durch "27,50" 

"9,20" durch "12,50"  "12,90" durch "27,50" 

"9,60" durch "12,50"  "13,50" durch "27,50" 

"10,00" durch "12,50"  "14,20" durch "27,50" 

"10,40" durch "12,50"  "14,90" durch "27,50" 

"10,80" durch "27,50"  "15,60" durch "27,50" 

"11,20" durch "27,50"  "16,50" durch "27,50" 

 

2. In Art. III.B wird Z. 3 angefügt und lautet: 

 „3. Die Prozentumlage an die Österreichische Ärztekammer beträgt in den ersten drei 

Kalenderjahren der Führung einer Ordination und bzw. oder der Beteiligung an einer 

Gruppenpraxis und bzw. oder an einer Gesellschaft, deren Geschäftszweck nur unter 

der verantwortlichen Leitung eines zur selbstständigen Berufsausübung berechtigten 

Arztes verwirklicht werden kann, jeweils in Niederösterreich, monatlich € 22,33.“ 

3. In Art. III.D werden die Beträge in der Tabelle wie folgt ersetzt: 

In lit. d) Referat für Landmedizin und hausapothekenführende Ärzte: „€ 3,67“ durch „€ 5,00“ 

In lit. e) Fonds für Öffentlichkeitsarbeit: „€ 0,42“ durch „1,25“ 

In lit. f) Umlage für Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung (Arzt mit Ordination): „€ 3,34“ 

durch „€ 6,42“ 

In lit. g) PR-Umlage für Mitglieder der Kurie der angestellten Ärzte: „€ 1,00“ durch „€ 2,00“ 

In lit. h) PR-Umlage für Mitglieder der Kurie der niedergelassenen Ärzte: „€ 2,84“ durch „€ 6,00“ 

4. In Art. V wird Abs. 4 angefügt und lautet: 

 „(4) Art. III.A, III.B Z. 3 und III.D lit. d bis h in der Fassung des Beschlusses der 

Vollversammlung der Ärztekammer für Niederösterreich vom 06.12.2023 treten mit 

01.01.2024 in Kraft und sind auf Vorschreibungsmonate ab Jänner 2024 anwendbar.“ 
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